
Platzordnung 

 

1. Spielberechtigt sind ausschließlich Mitglieder und Inhaber von Gastkarten, die ihren Beitrag entrichtet 

haben. Gastkarten sind bei der Schatzmeisterin, im Clubheim oder Uli Löffelholz vor dem Spiel zu 

kaufen. 

 

2. Herren haben ein schwarzes, Damen ein blaues, Jugendliche (18 - 26 Jahre) ein grünes Belegungs-

schild und Personen unter 18 Jahren erhalten ein rotes (männlich) bzw. oranges (weiblich) Bele-

gungsschild.  

 

3. Inhaber von Gastkarten und Personen unter 18 Jahren (reduzierter Beitrag) dürfen an Wochentagen 

(montags bis freitags) nur bis 17.30 Uhr spielen. Außerhalb der genannten Zeiten müssen sie ihren 

Platz bei Bedarf unaufgefordert zur Verfügung stellen. Auf Platz 9 haben Kinder und Jugendliche Vor-

rang. 

Für Kinder und Jugendliche, gelten auf den Plätzen 1 - 3 auch die Belegungsregelungen der Erwach-

senen.  

 Samstags, sonntags und an Feiertagen sind alle Personengruppen gleichberechtigt.  

 

4. Den Anspruch auf einen Platz ist durch Setzen der Namensschilder auf der Magnettafel anzumelden, 

im Einzel durch zwei, im Doppel durch vier Namensschilder. Eine Platzbelegung kann vor 19.00 Uhr 

erst dann erfolgen, wenn alle beteiligten Spielerinnen oder Spieler anwesend sind. Für die Belegung 

ab 19.00 Uhr müssen für ein Einzel mindestens eine Spielerin oder ein Spieler, für ein Doppel min-

destens zwei Mitspieler auf der Anlage sein. Der Anspruch auf einen Platz erlischt, wenn nicht zehn 

Minuten vor Spielbeginn alle Beteiligten anwesend sind. Ein Erstanspruch hat grundsätzlich Vorrang 

vor einer Zweitbelegung. 

 

5. Die Spieldauer für ein Einzel beträgt 50 Minuten und Doppel 1 Stunde 20 Minuten, zzgl. jeweils 5 

Minuten Vorbereitung und Nachbereitung des Platzes. 

 

6. Trockene Plätze müssen vor Spielbeginn gewässert werden. Wässern und abziehen haben innerhalb 

der Spielzeit zu erfolgen. Grundsätzlich gilt es, nicht nur das Spielfeld abzuziehen und zu wässern, 

sondern den ganzen Platz von Zaun zu Zaun. 

 

7. Plätze mit ungespannten Netzen sind gesperrt. Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der 

Platzwart. 

 

8. Forderungsspiele der Kinder und Jugendlichen sind auf den Plätzen 1 - 3 durchzuführen. Spiele auf 

anderen Plätzen müssen bis spätestens 18.30 Uhr beendet sein, ansonsten erfolgt Spielabbruch. 

 

9. Einschränkungen des Spielbetriebs, z. B. Medenspiele, Turniere und Vereinstraining, werden per 

Aushang angezeigt. Grundsätzlich stehen jedoch drei Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb zur Ver-

fügung. 

 

10. Training findet auf den Plätzen 7 und 8 gemäß Trainingsplan statt. 
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